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Z 8. OKT. 2020 8 Ca 501/19 l 
(ArbG Augsburg - Kammer Neu-�lm -) 

! 
\verkündet am: 01.10.2020 

MANDANT z. KT ., M•· 1 '., 
, 

äer 
Urkundsbeamter 

Geschäftsstelle 

Landesarbeitsgericht München 

Im Namen des Volkes 

URTEIL 

m Rechtsstreit 

' 

- Klägerin und Berufungsbeklagte -
t 

Prozessbevollmächtigte: 

DGB Rechtsschutz GmbH Büro Ulm 
Weinhof 23, 89073 Ulm 

gegen 

- Beklagter und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte: 
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hat die 3. Kammer des Landesarbeitsgerichts München auf Grund der mündlichen Ver

handlung vom 1. Oktober 2020 durch die Vorsitzende Richterin am 

Landesarbeitsgericht ... und die ehrenamtlichen Richter ... und ....

für Recht erkannt: 

1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsge

richts Augsburg vom 21.01.2020 - 8 Ca 501/19 - wird kosten

pflichtig zurückgewiesen

2. Die Revision wird nicht zugelassen

Tatbestand: 

Die Parteien streiten über die Frage, ob der Klägerin unter Berücksichtigung der soge

nannten Nephrologie-Zulage im Jahr 2018 ein höheres Weihnachtsgeld zusteht. 

Die Klägerin ist beim Beklagten, der bundesweit in 200 Nierenzentren und 26 Medizini

schen Versorgungszentren die nephrologische Versorgung nierenkranker Patienten an

bietet, seit 1989 als Krankenschwester für Dialyse im Dialysezentrum in G. beschäftigt. 

Auf das Arbeitsverhältnis finden die jeweiligen für den Beklagten geltenden tariflichen 

Regelungen entsprechend Anwendung. 

Mit Wirkung zum 01.04.1993 galt ein Hausmanteltarifvertrag vom 26.03./23.05.1993 

(Anlage BK3 = BI. 196 ff. d. A., im Folgenden: MTV 1993), der in§ 13 unter der Über

schrift „Überstundenvergütung, Zuschläge und Ausgleich für Dienste zu ungünstigen 

Zeiten" Überstundenzuschläge (Ziff. 1), Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtar

beit (Ziff. 3 a), 3 b) und 3 c)) und Zuschläge für Zwei- und Dreiwechselschicht (Ziff. 3 d) 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben; auf § 72 a ArbGG wird hin

gewiesen. 




